
EU-VO (EG) 853/2004 - Abschnitt IV; KAPITEL II: 
UMGANG MIT FREI LEBENDEM GROSSWILD 

 
1) Nach dem Erlegen des frei lebenden Großwilds müssen Mägen und Gedärme so bald wie möglich 

entfernt werden; erforderlichenfalls müssen die Tiere entblutet werden. 
 

2) Die kundige Person muss den Wildkörper und alle ausgenommenen Eingeweide auf Merkmale hin 
untersuchen, die darauf schließen lassen, dass das Fleisch gesundheitlich bedenklich sein könnte. 
Die Untersuchung muss so bald wie möglich nach dem Erlegen stattfinden. 
 

3) Fleisch von frei lebendem Großwild darf nur in Verkehr gebracht werden, wenn der Wildkörper so 
bald wie möglich nach der unter Nummer 2 genannten Untersuchung zu einem Wildbearbeitungsbe-
trieb befördert wird. Die Eingeweide müssen dem Wildkörper gemäß den Vorschriften der Nummer 
4 beigefügt werden. Die Eingeweide müssen als zu einem bestimmten Tier gehörig erkennbar sein. 
 

4) a) Werden bei der Untersuchung gemäß Nummer 2 keine auffälligen Merkmale festgestellt, vor 
dem Erlegen keine Verhaltensstörungen beobachtet und besteht kein Verdacht auf Umweltkonta-

mination, so muss die kundige Person dem Wildkörper eine mit einer Nummer verse-
hene Erklärung beigeben, in der dies bescheinigt wird. In dieser Bescheinigung müs-

sen auch das Datum, der Zeitpunkt und der Ort des Erlegens aufgeführt werden. In diesem 
Fall brauchen der Kopf und die Eingeweide dem Wildkörper nicht beigefügt zu werden, außer bei 
Tieren der für Trichinose anfälligen Arten (Schweine, Einhufer und andere), deren Kopf (ausge-
nommen Hauer) und Zwerchfell dem Wildkörper beigefügt werden müssen. Die Jäger müssen je-
doch allen zusätzlichen Anforderungen, die in den Mitgliedstaaten, in denen gejagt wird, gestellt 
werden, genügen, damit insbesondere bestimmte Rückstände und Stoffe gemäß der Richtlinie 
96/23/EG kontrolliert werden können. 
 
b) Anderenfalls müssen der Kopf (ausgenommen Hauer, Geweih und Hörner) und alle Eingeweide 
mit Ausnahme des Magens und der Gedärme beigefügt werden. Die kundige Person, die die Un-
tersuchung vorgenommen hat, muss der zuständigen Behörde mitteilen, welche auffälligen Merk-
male, welche Verhaltensstörungen oder welcher Verdacht auf Umweltkontamination sie bewogen 
hatten, keine Bescheinigung im Sinne von Buchstabe a) auszustellen. 
 
c) Steht zur Durchführung der Untersuchung nach Nummer 2 keine kundige Person zur Verfügung, 
so müssen der Kopf (ausgenommen Hauer, Geweih und Hörner) sowie alle Eingeweide mit Aus-
nahme des Magens und der Gedärme beim Wildkörper belassen werden. 

 
5) Die Wildkörper insgesamt müssen nach dem Erlegen innerhalb einer angemessenen Zeitspanne 

auf nicht mehr als 7°C abgekühlt werden. Soweit es die klimatischen Verhältnisse erlauben, ist eine 
aktive Kühlung nicht erforderlich. 

 
6) Während der Beförderung zum Wildbearbeitungsbetrieb muss das Übereinanderlegen von Wildkör-

pern vermieden werden. 
 
7) Frei lebendes Großwild, das in einem Wildbearbeitungsbetrieb angeliefert wird, muss der zuständi-

gen Behörde zur Untersuchung gestellt werden. 
 
8) Außerdem darf nicht enthäutetes frei lebendes Großwild nur enthäutet und in Verkehr gebracht 

werden, wenn es 
a) vor der Häutung von anderen Lebensmitteln getrennt gelagert und behandelt und nicht gefroren 

wird und 
b) nach der Häutung einer abschließenden Untersuchung gemäß Verordnung (EG) Nr. 854/2004 

unterzogen wird. 
9) Für das Zerlegen und Entbeinen von frei lebendem Großwild gelten die Vorschriften von Abschnitt I 

Kap. V. 


